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Berlin (lure). Wie weit ist die
Digitalisierung fortgeschrit-
ten? 300 Häuser haben sich
bislang bei Check IT angemel-
det, fünfzig haben es vollstän-
dig beantwortet – und das, ob-
wohl Anwender für die voll-
ständige Bearbeitung der
Checkliste mindestens zwei
Stunden benötigen. „Dies ist
nur wenige Wochen, nachdem
das Tool zur Verfügung steht,
eine gute Rate“, meint MB-
Bundesvorstandmitglied PD
Dr. Peter Bobbert.
Der Marburger Bund und der

Bundesverband Gesundheits-
IT stellen das Analysetool zur
Verfügung, das hil� den Stand
der Digitalisierung für das in-
dividuelle Krankenhaus zu er-
mi�eln. Die Zahl der Teilneh-
mer ist auch ein Maßstab da-
für, dass die Digitalisierung im
Gesundheitswesen ankommt.
Das will Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn forcieren
und hat eigens dafür ein „Ge-
setz für eine bessere Versor-

gung durch Digitalisierung
und Innovation“ (Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz – DVG) auf
den Weg gebracht. Das Kabi-
ne� hat dies bereits beschlos-
sen.
Einer der Schwerpunkte sind

Gesundheits-Apps. Ärzte sol-
len kün�ig digitale Anwen-
dungen, wie Tagebücher für
Diabetiker oder Apps für Men-
schen mit Bluthochdruck, ver-
schreiben. Damit Patienten
Apps schnell nutzen können,
soll für die Hersteller ein zügi-
ger Zulassungsweg geschaffen
werden. Das Bundesinstitut
für Arzneimi�el und Medizin-
produkte prü� in einer ersten
Stufe Sicherheit, Funktion,
Qualität, Datenschutz und Da-
tensicherheit der Produkte.
Sie werden dann ein Jahr lang
von der Krankenkasse erstat-
tet. In dieser Zeit muss der
Hersteller nachweisen, dass
die App die Versorgung ver-
bessert. Der Innovationsfonds
wird zudem um fünf Jahre mit

200 Millionen Euro jährlich
verlängert. Ziel der Maßnah-
men ist es, Innovationen
schneller zum Patienten zu
bringen.
Dieses Ziel kann auch Bob-

bert unterstützen: „Wenn man
zu lange testet, dann könnte
manches veraltet sein, bevor es
zugelassen wird“. Er weist al-
lerdings darauf hin, dass einige
Apps auch schaden können,
zum Beispiel dann, wenn sie
Empfehlungen zur Dosierung
für Diabetiker geben. Fehler
haben hier sogar das Potenzial
tödlich zu sein.
Bobbert, der auch neu ge-

wähltes Vorstandsmitglied in
der Bundesärztekammer ist
und dort auch das Thema Digi-
talisierung betreut (s. auch
S. 10) warnt, dass Ärzte sicher
sein müssen in dem, was sie
verordnen. Bei Arzneimi�eln
sind die Bedingungen klar.
Aber gilt dies auch fürApps, die
erst auf den Markt kommen
und erst dort zeigen müssen,

dass sie die Versorgung verbes-
sern? Bobbert sieht hier noch
viele Fragen, die der Gesetzge-
ber beantworten muss, bevor
das Gesetz umgesetzt wird. Er
lehnt auch die in der Gesetzes-
begründung geforderte Ver-
pflichtung ab, nach der Ärzte
Anwendungsergebnisse von
Apps immer einbeziehen müs-
sen, selbst wenn sie diese nicht
selbst verordneten.
Die Gesetzlichen Kranken-

kassen fürchten insbesondere,
dass Apps kün�ig zu freizügig
verordnet werden könnten.
„Und zwar zu dem Preis, den
der Hersteller gerne dafür hät-
te.“ So formuliert es der AOK
Bundesverband. Auch hier
ho� man auf Änderungen im
Laufe des parlamentarischen
Verfahrens.
Eine Baustelle bleibt zumin-

dest vorerst die elektronische
Patientenakte. Eigentlich soll-
ten mit dem DVG Einzelheiten
beschlossen werden. Doch Fra-
gen des Datenschutzes blieben

bislang ungeklärt. Das soll nun
nachgeholt werden. Der Ver-
band der Universitätsklinika
und der Medizinischen Fakul-
tätentag, betrachten somit den
Gesetzentwurf des DVG als
Zwischenschri�. Noch fehle
ein datenschutzkonformer
Vorschlag zur elektronischen
Patientenakte, bei dem auch
die Forschung berücksichtigt
werde. Bobbertmahnt: „Gut ist,
dass es los geht! Wenn aber die
Patientenakte nur in einer limi-
tierten Version freigegeben
wird, dann kann das die Akzep-
tanz beeinträchtigen.“
Und wo bleibt die Ethik bei

dem Ganzen? Die Ergebnisse
einer Umfrage (s. unten links)
könnten eineGrundlage für die
kommenden Diskussionen um
die „App auf Rezept“ bieten.
Esbleibt auf jedenFallwichtig,

dassÄrzte die kün�igeEntwick-
lung der Digitalisierung derMe-
dizin mitgestalten. Ein Beispiel,
wie sich die Lehre jetzt darauf
einstellt, finden Sie auf S. 11.

Und die Ethik?
Und wo bleibt die Ethik bei der Digitalisierung? Dem gehen Prof. Eckhard
Nagel, Universität Bayreuth, und Prof. Georg Marckmann, LMU München,
mit dem Projekt „Medizin 4.0 – Das ethische Fundament der Digitalisierung“
nach, das von der Ärztin Ida Schregel und Dr. Michael Lauerer betreut wird.
Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit untersuchen sie ethi-
sche Fragen im Zusammenhangmit digitalen Technologien imGesundheits-
wesen. Daran können sich in Deutschland tätige Ärzte in Form einer Umfra-
ge beteiligen, um ihre Perspektive auf die Verwendung und Integration von
gesundheitsbezogenen Apps zu berücksichtigen. Parallel werden Bürger,
Krankenkassen und wirtschaftliche Unternehmen befragt.

Weitere Informationen unter
https://gesundheit-digital.uni-bayreuth.de

Jetzt teilnehmen, ...
... um den digitalen Status quo ihres Krankenhauses zu

durchleuchten und den Nutzen digitaler Anwendungen zu
bestimmen – mit dem neuen MB-Analysetool „Check IT“.

So geht es:
Auf dem Check IT-Onlineportal www.mb-checkit.de kann ein
Benutzerkonto angelegt werden. Dann können die einzelnen

Fragen – auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
sowie nach Zwischenspeicherung in mehreren Schritten –

beantwortet werden.

F
o
to
:s
a
n
ti
a
g
o
s
ilv
e
r
–
s
to
c
k
.a
d
o
b
e
.c
o
m

MARBURGER-BUND-ZEITUNG.DE

WINTERSEMESTER 2019

DIGITALISIERUNG

Vom Fehlermeldesystem für Studierende 
bis zur Pathologie-App: Die Digitalisie-
rung hat auch im Medizinstudium zahl-
reiche Facetten. 

UMFRAGE ZUR PROMOTION

Benötigt man auch heutzutage noch den 
Dr. med. wenn man in die Patienten-
versorgung gehen will? 
Oder reicht doch ein Berufsdoktorat? 
Wir fragen in unserer Umfrage: 
Welchen Doktor hättest Du gern?
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Berlin (lure). Wie weit ist die
Digitalisierung fortgeschrit-
ten? 300 Häuser haben sich
bislang bei Check IT angemel-
det, fünfzig haben es vollstän-
dig beantwortet – und das, ob-
wohl Anwender für die voll-
ständige Bearbeitung der
Checkliste mindestens zwei
Stunden benötigen. „Dies ist
nur wenige Wochen, nachdem
das Tool zur Verfügung steht,
eine gute Rate“, meint MB-
Bundesvorstandmitglied PD
Dr. Peter Bobbert.
Der Marburger Bund und der

Bundesverband Gesundheits-
IT stellen das Analysetool zur
Verfügung, das hil� den Stand
der Digitalisierung für das in-
dividuelle Krankenhaus zu er-
mi�eln. Die Zahl der Teilneh-
mer ist auch ein Maßstab da-
für, dass die Digitalisierung im
Gesundheitswesen ankommt.
Das will Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn forcieren
und hat eigens dafür ein „Ge-
setz für eine bessere Versor-

gung durch Digitalisierung
und Innovation“ (Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz – DVG) auf
den Weg gebracht. Das Kabi-
ne� hat dies bereits beschlos-
sen.
Einer der Schwerpunkte sind

Gesundheits-Apps. Ärzte sol-
len kün�ig digitale Anwen-
dungen, wie Tagebücher für
Diabetiker oder Apps für Men-
schen mit Bluthochdruck, ver-
schreiben. Damit Patienten
Apps schnell nutzen können,
soll für die Hersteller ein zügi-
ger Zulassungsweg geschaffen
werden. Das Bundesinstitut
für Arzneimi�el und Medizin-
produkte prü� in einer ersten
Stufe Sicherheit, Funktion,
Qualität, Datenschutz und Da-
tensicherheit der Produkte.
Sie werden dann ein Jahr lang
von der Krankenkasse erstat-
tet. In dieser Zeit muss der
Hersteller nachweisen, dass
die App die Versorgung ver-
bessert. Der Innovationsfonds
wird zudem um fünf Jahre mit

200 Millionen Euro jährlich
verlängert. Ziel der Maßnah-
men ist es, Innovationen
schneller zum Patienten zu
bringen.
Dieses Ziel kann auch Bob-

bert unterstützen: „Wenn man
zu lange testet, dann könnte
manches veraltet sein, bevor es
zugelassen wird“. Er weist al-
lerdings darauf hin, dass einige
Apps auch schaden können,
zum Beispiel dann, wenn sie
Empfehlungen zur Dosierung
für Diabetiker geben. Fehler
haben hier sogar das Potenzial
tödlich zu sein.
Bobbert, der auch neu ge-

wähltes Vorstandsmitglied in
der Bundesärztekammer ist
und dort auch das Thema Digi-
talisierung betreut (s. auch
S. 10) warnt, dass Ärzte sicher
sein müssen in dem, was sie
verordnen. Bei Arzneimi�eln
sind die Bedingungen klar.
Aber gilt dies auch fürApps, die
erst auf den Markt kommen
und erst dort zeigen müssen,

dass sie die Versorgung verbes-
sern? Bobbert sieht hier noch
viele Fragen, die der Gesetzge-
ber beantworten muss, bevor
das Gesetz umgesetzt wird. Er
lehnt auch die in der Gesetzes-
begründung geforderte Ver-
pflichtung ab, nach der Ärzte
Anwendungsergebnisse von
Apps immer einbeziehen müs-
sen, selbst wenn sie diese nicht
selbst verordneten.
Die Gesetzlichen Kranken-

kassen fürchten insbesondere,
dass Apps kün�ig zu freizügig
verordnet werden könnten.
„Und zwar zu dem Preis, den
der Hersteller gerne dafür hät-
te.“ So formuliert es der AOK
Bundesverband. Auch hier
ho� man auf Änderungen im
Laufe des parlamentarischen
Verfahrens.
Eine Baustelle bleibt zumin-

dest vorerst die elektronische
Patientenakte. Eigentlich soll-
ten mit dem DVG Einzelheiten
beschlossen werden. Doch Fra-
gen des Datenschutzes blieben

bislang ungeklärt. Das soll nun
nachgeholt werden. Der Ver-
band der Universitätsklinika
und der Medizinischen Fakul-
tätentag, betrachten somit den
Gesetzentwurf des DVG als
Zwischenschri�. Noch fehle
ein datenschutzkonformer
Vorschlag zur elektronischen
Patientenakte, bei dem auch
die Forschung berücksichtigt
werde. Bobbertmahnt: „Gut ist,
dass es los geht! Wenn aber die
Patientenakte nur in einer limi-
tierten Version freigegeben
wird, dann kann das die Akzep-
tanz beeinträchtigen.“
Und wo bleibt die Ethik bei

dem Ganzen? Die Ergebnisse
einer Umfrage (s. unten links)
könnten eineGrundlage für die
kommenden Diskussionen um
die „App auf Rezept“ bieten.
Esbleibt auf jedenFallwichtig,

dassÄrzte die kün�igeEntwick-
lung der Digitalisierung derMe-
dizin mitgestalten. Ein Beispiel,
wie sich die Lehre jetzt darauf
einstellt, finden Sie auf S. 11.

Und die Ethik?
Und wo bleibt die Ethik bei der Digitalisierung? Dem gehen Prof. Eckhard
Nagel, Universität Bayreuth, und Prof. Georg Marckmann, LMU München,
mit dem Projekt „Medizin 4.0 – Das ethische Fundament der Digitalisierung“
nach, das von der Ärztin Ida Schregel und Dr. Michael Lauerer betreut wird.
Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit untersuchen sie ethi-
sche Fragen im Zusammenhangmit digitalen Technologien imGesundheits-
wesen. Daran können sich in Deutschland tätige Ärzte in Form einer Umfra-
ge beteiligen, um ihre Perspektive auf die Verwendung und Integration von
gesundheitsbezogenen Apps zu berücksichtigen. Parallel werden Bürger,
Krankenkassen und wirtschaftliche Unternehmen befragt.

Weitere Informationen unter
https://gesundheit-digital.uni-bayreuth.de

Jetzt teilnehmen, ...
... um den digitalen Status quo ihres Krankenhauses zu

durchleuchten und den Nutzen digitaler Anwendungen zu
bestimmen – mit dem neuen MB-Analysetool „Check IT“.

So geht es:
Auf dem Check IT-Onlineportal www.mb-checkit.de kann ein
Benutzerkonto angelegt werden. Dann können die einzelnen

Fragen – auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
sowie nach Zwischenspeicherung in mehreren Schritten –

beantwortet werden.
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Benötigt man auch heutzutage noch den 
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versorgung gehen will? 
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PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE

Mehrere Fachärzte 
für Psychiatrie und Psychotherapie
Hierarchiestufe Facharzt

Antrittsdatum ab sofort

Einsatzort Mettmann (Nordrhein-Westfalen)

Stellenanbieter Kreis Mettmann, Der Landrat 
Düsseldorfer Straße 26 
DE – 40822 Mettmann

Rufen Sie diese Stellenanzeige  im Internet auf unter: 
www.marburger-bund.de/mbz/stellenmarkt

Oder scannen Sie einfach den  
QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE

Oberärzte (w/m/d) für Erwachsenenpsychiatrie 
und Psychotherapie
Hierarchiestufe Oberarzt

Antrittsdatum ab sofort

Einsatzort Hildesheim (Niedersachsen)

Stellenanbieter Ameos Klinikum Hildesheim 
Goslarsche Landstraße 60 
DE – 31135 Hildesheim

Ansprechpartner Frau Dr. Jutta Kammerer-Ciernioch – Ärztliche Direktorin 
Telefon: +49 5121/103-250

Rufen Sie diese Stellenanzeige  im Internet auf unter: 
www.marburger-bund.de/mbz/stellenmarkt

Oder scannen Sie einfach den  
QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

ANÄSTHESIOLOGIE

Assistenzärzte & Fachärzte (w/m/d) 
für Anästhesie und Intensivmedizin
Hierarchiestufe Fach- und Assistenzarzt

Antrittsdatum ab sofort

Einsatzort Hausham (Bayern)

Stellenanbieter Krankenhaus Agatharied GmbH 
Norbert-Kerkel-Platz 
DE – 83734 Hausham

Ansprechpartner Frau Stephanie Niemetz – Stellv. Leitung Personal 
Telefon: +49 8026 / 393-3011

Rufen Sie diese Stellenanzeige  im Internet auf unter: 
www.marburger-bund.de/mbz/stellenmarkt

Oder scannen Sie einfach den  
QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

CHIRURGIE

Assistenzarzt (w/m/d) für die Abteilung 
Orthopädie/Traumatologie/Sportmedizin
Hierarchiestufe Assistenzarzt

Antrittsdatum ab sofort

Einsatzort Bad Wiessee (Bayern)

Stellenanbieter Medical Park Bad Wiessee GmbH & Co. KG – St. Hubertus 
Sonnenfeldweg 29 
DE – 83707 Bad Wiessee

Ansprechpartner Frau Dr. Nadine Dreyer – Chefärztin 
Telefon: +49 8022 / 843-431 
Frau Anja Reichenbecher – Personalleiterin 
Telefon: +49 8022 / 843-563 
E-Mail: a.reichenbecher@medicalpark.de

Rufen Sie diese Stellenanzeige  im Internet auf unter: 
www.marburger-bund.de/mbz/stellenmarkt

Oder scannen Sie einfach den  
QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

Marburger Bund Bundesverband
Verband der angestellten und beamteten 
Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. 
Reinhardtstr. 36
10117 Berlin
Tel. 030 7468460
Fax 030 74684616
bundesverband@marburger-bund.de

Topaktuelle Stellenangebote 
nach Fachgebieten
Stellen-Booklet für die Teilnehmer der Veranstaltung  
„Arbeiten in Deutschland“, 23.10.2019 in Hannover



Erfolge, u. a.

E Abschluss eigenständiger 
arztspezifischer Tarifverträge

E Grundsätzliche Neubewer-
tung der Bereitschaftsdienste 
als Arbeitszeit

E Erhalt der Niederlassungs-
freiheit als  Kassenarzt

E Auszahlung etlicher Mio. 
Euro widerrechtlich vorent-
haltener Bereitschafts- und 
Überstundenvergütungen

E Maßgeblicher Einsatz für 
die Abschaffung der „AiP“-
Phase

E Anerkennung der Vordienst-
zeiten im Öffentlichen Dienst 
der neuen Bundesländer

E Repräsentanten in den 
Ärztekammern

E Größter deutscher  
Ärztinnen-Verband

E Initiator der bundes-
weiten Kampagne 
 „Familienfreundliches 
 Krankenhaus“, Impulse und 
Unterstützung in der Ent-
wicklung familienfreundlicher 
Maßnahmen

 MARBURGER BUND – DER ÄRZTEVERBAND

Ein starker Verband  
für Leistungsträger im Krankenhaus
Der Marburger Bund – eine Erfolgs-Story
Die Geburtsstunde des Marburger Bundes war 
1947, als junge Ärzte und Medizinstudenten sich in 
der Phillips-Universität Marburg zusammensetzten, 
um sich Gedanken über die Verbesserung ihrer 
Arbeitsbedingungen zu machen. Sie gründeten 
den Marburger Bund. Inzwischen ist der Marburger 
Bund mit mehr als 125.000 freiwilligen Mitgliedern 
die gesundheits- und berufspolitische sowie ge-
werkschaftliche Interessenvertretung aller angestell-
ten und beamteten Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-
land und damit Europas größter Ärzteverband. 
Im Mittelpunkt der Interessenvertretung steht der 
Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen und leis-
tungsgerechte Vergütung von angestellt tätigen 
Ärzten im stationären und auch ambulanten Be-
reich. Der Marburger Bund setzt sich zudem seit 
Jahren mit Nachdruck für familienfreundliche Struk-
turen in den Krankenhäuser ein und hat hierzu eine 
eigene Kampagne gestartet, die Auskunft darüber 
gibt, welche Krankenhäuser bereits familienfreund-
liche Maßnahmen umsetzen. Ein weiterer Schwer-
punkt des Ärzteverbandes ist die Karriereförderung 
(insbesondere auch von Ärztinnen) und der Einsatz 
für eine praxisnahe Medizineraus-, Fort- und Wei-
terbildung. Der Marburger Bund führt als einziger 
legi ti mierter Tarifpartner der Ärztinnen und Ärzte in 
Deutschland Tarifverhandlungen mit den Arbeitge-
bern. Auch in der Öffentlichkeit sind die Experten 

des Verbandes gefragte Gesprächspartner in Sa-
chen Gesundheits-,  Berufs- und Tarifpolitik. 
Seinen Mitgliedern bietet der Marburger Bund mit 
14 Landesverbänden vielfältige  Serviceleistungen, 
Seminar- und Trainingsprogramme, Beratung zur 
ärztlichen Tätigkeit im In- und Ausland, Karriere-
förderung, Karriere-Messen, exklusive Angebote 
von Kooperationspartnern wie AMBOSS und 
medupdate, aber auch maßgeschneiderte Leis-
tungspakete von Finanz- und Versicherungsdienst-
leistern. 18-mal im Jahr erhalten die Mitglieder die 
MARBURGER BUND ZEITUNG. In Ergänzung zur 
Druckausgabe ist jede Ausgabe auch über eine 
App verfügbar.
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Ein großer Titel 
in der Zielgruppe Krankenhausärzte
Empfänger und Leser der Marburger Bund 
 Zeitung arbeiten angestellt in:

E Krankenhäusern aller Versorgungsstufen

E Fachkliniken und  Universitätskliniken

E Medizinischen Versorgungszentren

E Öffentlichen Gesundheitseinrichtungen/  
Einrich tungen der  Sozialver sicherung

E Bundeswehr

E Pharma-Industrie und Forschung 

E Praxen niedergelassener  Kollegen

Print & Online
E 18-mal im Jahr

E über App verfügbar

E wöchentlicher Newsletter

 (IVW III/2019)

Druckauflage 128.878 
verbreitete Auflage 127.438 
verkaufte Auflage 84.481 
Aboauflage 84.481

Auflagenerhöhung
Zusätzliche Exemplare werden 
zum Deutschen Ärztetag, zu 
MB-Hauptversammlungen, 
Ärzte-Kammerwahlen  sowie 
ausgewählten Fachkongressen 
verbreitet.

 MARBURGER BUND ZEITUNG

Hohe Reichweite
Durchschnittlich verbreitete Auflage pro Ausgabe  
(IVW-geprüft)

Starker Werbeträger
Unsere Medien bieten eine ganze Fülle von Werbe-
maßnahmen, die geschickt ineinandergreifen und 
für hohe Präsenz in der gewünschten Zielgruppe 
sorgen. So halten wir neben unterschiedlichen Wer-
bemöglichkeiten und -formaten, besonders auffälli-
gen Sonderwerbeformen, zeitgemäßen crossmedi-
alen Verknüpfungen, Karriere- und Fachkongressen 
ein hohes Maß an Professionalität in Service und 
Beratung für Sie bereit.
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Standardformate 1 – 5 :

1 3

42

5

Grundpreise je Spalte/mm-Höhe

Stellenangebote
Print & Online s/w 3,85 €
 2c 4,40 €
 3c/4c 4,95 €
(Mindest-Größe 100 Gesamt-mm)

Stellengesuche s/w 2,05 €

Praxisräume s/w 3,55 €

Sonstige Zuschläge pauschal

Chiffre-Gebühr 7,50 €
Bewerbung von  
Karriere-Webseiten 650,00 €
Online-Jobbörsen 1.800,00 €

Agentur-Provision  
(auf Kundennetto) 10 %

Alle angegebenen Preise 
 ver stehen sich zzgl. ges. MwSt.

Stellenangebote werden als 
Print- & Online-Kombination 
veröffentlicht:

1. Abdruck als Formatanzeige 
im bundesweiten Stellen-
markt der Print-Ausgabe.

2. Einstellung im Stellenmarkt 
auf den Internetseiten der 
Marburger Bund Zeitung. 
 Erscheinen parallel zur 
 Print- Ausgabe.  
Laufzeit: 4 Wochen.

 STELLENANZEIGEN

Sonderpreise für Standardformate (Stellenangebote):

Breite x Höhe s/w 2c 3c/4c

Standardformat 1 : 90 x 140 mm 992,00 € 1.146,00 € 1.300,00 €

Standardformat  : 90 x 260 mm 1.783,00 € 2.069,00 € 2.355,00 €

Standardformat  : 186 x 140 mm 1.899,00 € 2.207,00 € 2.515,00 €

Standardformat  : 186 x 260 mm 3.406,00 € 3.978,00 € 4.550,00 €

Standardformat 5 : 282 x 406 mm 6.005,40 € 7.345,20 € 8.685,00 €

Individuelle Formate werden aus dem nebenstehenden Anzeigengrundpreis berechnet.

Spaltenbreiten:
1-spaltig =  43 mm 
2-spaltig =  90 mm 

3-spaltig = 138 mm 
4-spaltig = 186 mm 

5-spaltig = 234 mm 
6-spaltig = 282 mm

Max. Satzspiegel-Höhe: 406 mm

Personal-Image-Anzeige: 
Doppelseite mit Bund durchdruck: Kombination von Image- und Stellenanzeige

Format: 596 x 406 mm 
4c 10.100,00 €

Veröffent lichung als Print- & 
Online- Kombination.

Preise für individuelle 
Personal-Image-Anzeigen-
formate auf  Anfrage.

1 Seite  
Image-Anzeige

1  Seite  
Stellen-Anzeige



Sonderpreise für 
PLUS-Leistungen
(nur gültig in Kombination mit einer 
MBZ-Print- & Online-Schaltung)

Print & Online PLUS

MBZ-WOCHE 400,00 € 
(Newsletter)

www.doccheckjobs.de 315,00 € 
(Online-Stellenportal)

  
 ONLINE-ZUSATZLEISTUNGEN für Stellenanzeigen

Noch mehr Online-Reichweite und crossmediale Verknüpfungen gewährleisten unsere PLUS-Leistungen:

Sichern Sie sich Ihre Bonus-Punkte!
Sammeln Sie bei Ihrer Anzeigenschaltung Bonuspunkte und lösen diese am Ende des Jahres ein. Je Auftrags-
wert von 1.000 Euro erhalten Sie 1 Bonuspunkt im Wert von 100 Euro netto. Ihr Guthabenwert wird Ihnen bei 
einer weiteren Anzeigenschaltung in einer November- oder Dezember-Ausgabe des Jahres 2020 angerechnet, 
d. h. vom Rechnungsbetrag abgezogen. Bonuspunkte gelten kundengebunden und sind nicht übertragbar.  
Als Auftragswert gilt der Netto-Rechnungsbetrag für eine Print & Online-Schaltung,  ohne Zusatzleistungen 
(PLUS-Leistungen). Bonuspunkte können nicht mit anderen Nachlässen verrechnet oder bar ausgezahlt wer-
den. Nur für Stellenanzeigen gültig.

BONUSPUNKTE

Online PLUS MBZ  Woche
Die MBZ-Woche ist der Newsletter in Ergänzung zur 
gedruckten Zeitung.

E erscheint wöchentlich freitags
E erreicht jeweils über 30.000 approbierte Ärztin-

nen und Ärzte, die sich freiwillig gezielt für den 
Newsletter angemeldet haben

E Versand an persönliche, private E-Mail-Adressen 
der Ärzte

E Einstellung Ihres Stellenangebotes in 4 aufei n-
ander folgenden  News letter-Ausgaben

E Anzeigendarstellung über Kurzbeschreibung und 
Vollanzeige in Ihrem individuellen Layout

E Einstellung in 1 Fachgebiet (weitere Fachgebiete 
gegen Aufpreis möglich)

E Link zu Ihrer Homepage
E Weiterempfehlungsmöglichkeit an Kolleginnen 

und Kollegen über Social-Media-Funktionen
E Hohe Exklusivität, da pro Newsletter  

max. 5 Stellenangebote platziert werden
Preis: 400,00 Euro

Online PLUS 

DocCheckJobs.de ist das Online-Stellenportal von 
DocCheck, der größten und mitgliederstärksten 
Community für medizinische Fachberufe in Europa 
mit über 1 Mio. registrierten Usern. DocCheckJobs 
ist eine der größten Jobportale der Gesundheits-
branche und verzeichnet im Monat durchschnittlich 
30.000 Besucher und 118.000 Seitenaufrufe.

E Einstellung und Kennzeichnung als „Premium-
Anzeige“, Laufzeit: 3 Monate

E Anzeigendarstellung über Kurzbeschreibung und 
Vollanzeige in Ihrem individuellen Layout

E Mehr Sichtbarkeit durch farbliche Hervorhebung
E Online-Bewerbungsmöglichkeit
E Schnelle Einstellung innerhalb von 24 Stunden
E Verlinkung zu Ihrer Homepage
E Weiterempfehlungsmöglichkeit an Kolleginnen 

und Kollegen über Social-Media-Funktionen
Preis: 315,00 Euro



Weitere Sonderthemen  
in loser  Reihenfolge:

E Familie & Beruf

E Digitalisierung im Gesund-
heitswesen

E Weiterbildung

E Klinikverbünde

E Zusatzqualifikationen  
für Ärzte

E Ambulant angestellt

E Arbeits- und Betriebsmedizin

E Notfallversorgung

 TERMIN- UND THEMENPLAN

Termin- und Themenplan 2020

Ausgabe Erscheinungs-
tag

Anzeigen-
schluss

Druck-
unterlagen

Sonderthemen 
Wissenschaft & Technik

1 24.01. 10.01. 13.01. Notfall- und Rettungsmedizin

2 14.02. 31.01. 03.02. Arbeitsmedizin

3 06.03. 21.02. 24.02. Neurologie

4 27.03. 13.03. 16.03. Infektiologie

5 11.04. 27.03. 30.03. Innere Medizin

6 02.05. 17.04. 20.04. IT – Informationstechnologie im Krankenhaus

7 22.05. 08.05. 11.05. Schmerztherapie

8 12.06. 29.05. 02.06. Chirurgie

9 26.06. 12.06. 15.06. Kardiologie

10 17.07. 03.07. 06.07. Intensivmedizin

11 07.08. 24.07. 27.07. Bildgebende Verfahren

12 21.08. 07.08. 10.08. Geriatrie

13 11.09. 28.08. 31.08. Schmerztherapie

14 02.10. 18.09. 21.09. Medizintechnik/Medica

15 23.10. 09.10. 12.10. Onkologie

16 13.11. 30.10. 02.11. Chirurgie

17 04.12. 20.11. 23.11. Innere Medizin

18 24.12. 11.12. 14.12. Psychiatrie/Psychotherapie/Neurologie

Die oben angegebenen Anzeigenschluss- und DU-Termine gelten für Anzeigen sowohl im 
 redaktionellen Teil, als auch für Rubrikanzeigen. (Aktuelle Änderungen vorbehalten)

Nr. 13/27. September 2019
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III Kongress

Je früher Kindern geholfen wird, desto besser
Erwachsene profit ieren von einer frühzeit igen Therapie der juveni len Arthrit is

Berlin (pm). Aktuelle Zahlen
vom Deutschen Rheuma-For-
schungszentrum zeigen: Men-
schen mit Rheuma, die bereits
als Kind unter der Erkrankung
li�en, geht es umso besser, je
früher sie wirksam medika-
mentös behandelt wurden. Sie
haben seltener massive Ge-
lenkschäden und Begleiter-
krankungen wie Osteoporose
oderKleinwuchsunderreichen
häufiger die sogenannte thera-
piefreie Remission, sind also
mit großer Wahrscheinlichkeit
geheilt. Dies war ein Thema
beimdiesjährigenKongress der
Deutschen Gesellscha� für
Rheumatologie.
Zwei bis drei von 1.000 Kin-

dern unter 16 Jahren erkran-
ken an einer Gelenkentzün-
dung. Besteht diese ohne
Grund länger als sechs Wo-
chen, spricht man von einer ju-
venilen idiopathischen Arthri-
tis (JIA). Im Durchschni� dau-
ert es jedoch vier Monate, bis
ein Kind mit der Erkrankung
bei einem Rheumatologen vor-
stellig wird. „Innerhalb von
Monaten kann es bereits zu
nicht umkehrbaren Schädi-
gungen an den Gelenken kom-
men“, warnt Prof. Kirsten Min-
den, Kinderrheumatologin an
derBerlinerCharité. Besonders
in der frühenErkrankungspha-

se ist Rheuma schwer zu erken-
nen. „Vor allem kleine Kinder
benennen in der Regel keine
Schmerzen. Sie nehmen eine
Schonhaltung ein oder vermei-
den bestimmte Bewegungen“,
so die Expertin. Darauf sollten
Eltern achten. Auch wenn Ge-
lenke, häufig sind hier die Knie
betroffen, ohne Anlass ge-
schwollen sind oder das Kind
einen humpelnden Gang hat,
sollten die Eltern schnell re-
agieren und den Kinderarzt
aufsuchen.
Neueste Forschungen und

Beobachtungsstudien zeigen,
dass eine medikamentöse The-
rapie der JIA größere Erfolge
verspricht, wenn sie bereits in

einem frühen Stadium der Er-
krankung beginnt. Daher lau-
tet die Behandlungsempfeh-
lung für Kinder mit rheumati-
schen Gelenkentzündungen
nun, früher als bisher eine The-
rapie, unter Umständen auch
mit Biologika, in Erwägung zu
ziehen. Ziel ist es, in den ersten
sechs Behandlungsmonaten ei-
ne inaktive Erkrankung zu er-
reichen.
„Die Wege zum Erreichen ei-

ner inaktiven Erkrankung sind
allerdings noch nicht ausrei-
chend standardisiert, und
frühzeitig zu definieren, wel-
ches Kind welche Therapiein-
tensität benötigt, ist noch im-
mer schwierig“, sagt Prof. Rein-

hardBerner, einer der Tagungs-
präsidenten des Rheuma-Kon-
gresses.
Um die Behandlung der Kin-

der weiter zu harmonisieren
und zu optimieren, haben Ex-
pertengruppen der Gesell-
scha� für Kinder- und Jugend-
rheumatologie für einzelne
Rheumaformen mögliche The-
rapiepfade vorgeschlagen.
Wie gut diese im Alltag funk-

tionieren, wird jetzt im Rah-
men der bundesweiten Beob-
achtungsstudie ProKind unter-
sucht, die vom Innovations-
fonds des gemeinsamen Bun-
desausschusses gefördert wird
(Internet: h�p://weiter.es/
-48bRy).

E Frauen mit Brustkrebs im
Frühstadium können den On-
cotype DX Brustkrebs-Test von
den gesetzlichen Krankenkas-
sen bezahlt bekommen, teilt
Genomic Health mit. Der Be-
schluss desGemeinsamenBun-
desausschusses dazu liegt vor.
Der Test könne bei Entschei-
dungen helfen, ob eine Chemo-
therapie nach einer Operation
sinnvoll sei. Laut Unterneh-
men ist dies der einzige Gen-
expressionstest, der in die Re-
gelversorgung der GKV aufge-
nommenwurde.

E Siemens Healthineers und
das Herz- und Diabeteszen-
trum Nordrhein-Westfalen in
Bad Oeynhausen haben im

Rahmen einer Technologie-
partnerscha� einVersorgungs-
angebot für Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
entwickelt. Das Programm mit
dem Namen „HerzConnect“
richtet sich an Krankenkassen,
die chronisch herzinsuffizienz-
kranken Versicherten eine op-
timierte Behandlung bieten
wollen.

E Teva Pharmaceutical Indus-
tries gaben die Ergebnisse der
Phase-IIIb-Studie FOCUS zu
Fremanezumab versus Placebo
bei erwachsenen Migränepati-
entenbekannt. Fremanezumab
war demnach über alle primä-
ren und sekundären Endpunk-
te hinweg überlegen.

NEUES VOM MARKT IT IM KRANKENHAUS

III Digitaler Stress

Jeder Fünfte ist sehr stark belastet
Zahl unterschiedl icher Technologien ist entscheidend

SanktAugustin (pm). Ständige
Erreichbarkeit, Angst vor Leis-
tungsüberwachung und eine
Beschleunigung der Arbeitstä-
tigkeit können digitalen Stress
auslösen.
Im seit November 2017 unter

Leitung des Fraunhofer FIT
laufenden Projekt „PräDiTe“
wurden insgesamt zwölf ver-
schiedene Belastungsfaktoren
bei der Arbeit mit digitalen
Technologien und Medien
identifiziert.

Von den Befragten werden
am häufigsten Leistungsüber-
wachung sowie die Verletzung
der Privatsphäre als Belas-
tungsfaktor genannt. Jeder
dri�e Befragte sieht sich min-
destens einem der Belastungs-
faktoren sehr stark ausgesetzt.
Fast jeder Fün�e nimmt auf-
grund des Belastungsfaktors
sehr starken digitalen Stress
wahr.
Die Belastung bei einer hohen

Zahl an verschiedenen Techno-

logien, die nur wenig genutzt
werden, wird am stärksten
wahrgenommen, da die Fähig-
keitenundKenntnisse zurNut-
zung der Technologien bei ge-
ringer Nutzung schwieriger zu
erhalten sind und die Verunsi-
cherung größer wird.

Medien zur Studie
Video unter h�ps://youtu.

be/t8R9X6D3TE8
Website unter h�ps://gesund-
digital-arbeiten.de/kontakt/

III Kongress

„MitGefühl
zum Schmerz“
in Mannheim
Mannheim (pm). „MitGefühl
zum Schmerz“ – so lautet das
Mo�o des Deutschen Schmerz-
kongresses von Mi�woch bis
Samstag, 9. bis 12. Oktober, in
Mannheim. Zum einen geht es
darum, sich „mit Gefühl“ der
Schmerzmedizin zu nähern.
Zum anderen soll deutlichwer-
den, dass es um „Mitfühlen“
geht, also um „Mitgefühl für
Schmerzpatienten“.

Weitere Infos
schmerzkongress2019.de/

III Kongress

Fokus auf
Schmerzen
im Alter
Leipzig (pm). Der 31. Deut-
scher Schmerz- und Palliativ-
tag 2020 wird – anders als ge-
plant – von Donnerstag bis
Samstag, 19. bis 21. März 2020,
in Leipzig sta�finden. ImFokus
steht das Thema „Schmerz und
Alter“. Gemeinsam mit der
Deutschen Gesellscha� für
Geriatrie wird dazu ein ge-
meinsames Curriculum ange-
boten und der Samstag wird
ein Thementag: „Schmerz und
Alter“ mit aktuellen Erkennt-
nissen aus der Forschung sowie
Entwicklungen in der Praxis.
Infos unter www.schmerz-
und-palliativtag.de/

III Sucht

Situation in Deutschland ist nicht vergleichbar mit Amerika
Therapie mit freiverkäufl ichen Mitteln weit verbreitet / Unsachgemäßer Gebrauch kann gefährl ich sein

Berlin (pm). 17,5 Prozent (9Mil-
lionen Menschen) der Teilneh-
mer eines Sucht-Surveys 2018
(ESA) des Instituts für Thera-
pieforschung in München ha-
ben in den zurückliegenden 30
Tagen verschreibungspflichtige
Medikamente eingenommen.
Hinzukommen 31,4 Prozent
(16,2 Millionen Menschen) Ant-
wortende, die freiverkäufliche
Arzneimi�el nutzten. Rund 26
MillionenMenschenhaben laut
der Deutschen Gesellscha� für
Schmerzmedizin (DGS) also
Schmerzmi�el zu sich genom-
men –mehrheitlich ohne ärztli-
che Verordnung. Die zweithäu-

figste Medikamentengruppe
betrafmit 4,1 Prozent (2,1Milli-
onen Menschen) Antidepressi-
va.
Dr. Johannes Horlemann,

DGS-Präsident, weist in diesem
Zusammenhang darauf hin,
„dass auch der unsachgemäße
Gebrauch freiverkäuflicher
nicht-opioidhaltiger Analgeti-
ka über einen längeren Zeit-
raum (ab 15 Tage pro Monat)
bedenklich sein kann“. Es kön-
nen medikamenteninduzierte
Kopfschmerzen ausgelöst oder
ein weiterer Medikamenten-
missbrauch bis hin zur Abhän-
gigkeit induziert werden.

Weitere Daten zeigen, dass
der Großteil der Abhängig-
keitserkrankungen durch frei-
verkäufliche Analgetika und
nicht durch opioidhaltige An-
algetika ausgelöst wird. „Somit
unterstützt die Datenlage eine
seriöse Opioidtherapie im
schmerzmedizinischen Be-
reich“, betont Horlemann. Kei-
neswegs könne in Deutschland
von einer Entwicklung gespro-
chenwerden, diemit der in den
USA zur Verschreibung von
Opioiden vergleichbar wäre.

Weitere Infos
https://bit.ly/2mreTAx

III Kopfschmerzen

Mehr als zwei Drittel unter
Schülern regelmäßig betroffen
Arzt sol lte Diagnose stel len

Dresden (pm). Mehr als zwei
Dri�el der Kinder und Jugendli-
chen haben regelmäßig Kopf-
schmerzen. Dies geht aus einer
Erhebunghervor,die inDeutsch-
land durchgeführt wurde. Bei
den Oberschülern lag der Anteil
sogar bei fast 80 Prozent. Aber
einen Arzt suchten nur die we-
nigsten auf, was laut der Deut-
schen Gesellscha� für Neurolo-
gie (DGN) zeigt, dass Kopf-
schmerzen in unserer Gesell-
scha� nicht als „echte“ Krank-
heit wahrgenommen werden.
Dabei stellen Kopfschmerzen
bereits imKindes-undJugendal-
ter ein relevantes Gesundheits-
problem dar und sollten vom
Arzt behandeltwerden.
Befragt wurden insgesamt

5.419 Schüler zwischen März
2015 und März 2016, die in
Dresden eine Grund- oder wei-
terführende Schule besuchten.
Von ihnen beantworteten 2.706
den Fragebogen und gaben ihn
zur Auswertung ab. Nur knapp
32Prozent der Befragten gaben
an,garnichtunterKopfschmer-
zen zu leiden, fast 37 Prozent
ha�en einmal pro Monat Kopf-
schmerzen, fast 32 Prozent
mehr als zweimal imMonat.
Insgesamt teilten 624 Kinder

und Jugendliche mit, Schmerz-
medikamente oder homöopa-

thische Mi�el gegen Schmer-
zen einzunehmen, bei akuten
Kopfschmerza�acken waren
die häufigstenMi�el Ibuprofen
(49 Prozent) und Paracetamol
(32 Prozent).
Prof. Hans-Christoph Diener,

DGN-Pressesprecher, sieht hier
eine Fehlentwicklung. „DieWer-
bung der Schmerzmi�elherstel-
ler suggeriert, dass jeder seine
Kopfschmerzenselbst therapie-
ren kann und man keine Diag-
nose vom Arzt benötigt. Das ist
sicher falsch, eineMigränewird
anders behandelt als ein Clus-
terkopfschmerz.“Auchwarnt er
vor einer unbedachten Einnah-
me, da Kopfschmerzmedika-
mente, wenn sie häufig einge-
nommen werden, ihrerseits
Kopfschmerzen verursachen
und verstärken können.
PDDr. GudrunGoßrau, Studi-

enautorin aus Dresden, führt
aus, dass diemangelnde Bereit-
scha�, sich ärztlich behandeln
zu lassen, auch Ausdruck eines
fehlenden Bewusstseins für
Kopfschmerzen als ernstzu-
nehmende Krankheit in unse-
rer Gesellscha� sei.

Literatur
V. Nieswand et al. Ce-

phalalgia. 2019 doi: 10.1177/
0333102419837156
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Anlieferung

Daten und Andrucke
Print PrePress GmbH & Co. KG 
Am Hambuch 17 
53340 Meckenheim

Datenfernübertragung
Die Daten können per E-Mail 
und FTP übertragen werden. 

E-Mail
anzeigen@marburger-bund-
zeitung.de

FTP
Zugangsdaten auf Anfrage
Bei FTP-Übertragungen bitten 
wir Sie, Ihre  Datenübermittlung 
unbedingt telefonisch  unter  
(0 22 25) 88 93-3 87 anzukündi-
gen und ein Fax des Anzeigen-
motives an (0 22 25) 88 93-3 86 
zu senden.
Telefon: (0 22 25) 88 93-3 87
Telefax: (0 22 25) 88 93-3 86

 DIGITALE DRUCKDATEN

Digitale Druckunterlagen

Farbigkeit
Gedruckt wird nach 4-c-Euroskala. Zusatzfarben 
nach HKS-Farbfächer Z für den Zeitungsdruck 
werden durch den Zusammendruck aus den 
 Skalenfarben Cyan, Ma genta, Yellow und Schwarz 
erreicht. 

Bilder
Alle Bilder sollten mit dem bei der IFRA  
(www.ifra.com) erhältlichen ICC-Profil  
„ISOnewspaper26v4.icc“ von RGB nach 
CMYK umgewandelt werden.  
Die Summe der vier Skalenfarben darf 240 % in 
neutralen Bildtiefen nicht überschreiten. 

Auflösung
Halbtonbilder benötigen eine Auflösung 
von 250 dpi, Strichbilder eine Auflösung von 
1270 dpi.

Strichstärken
Negativstriche mind. 0,15 mm;  
Positivstriche mind. 0,10 mm.

Andrucke
Für Vierfarb-Anzeigen wird zusätzlich ein 
 farbverbind licher Andruck benötigt. Liegt dieser 
nicht  termingerecht vor, kann die Farbverbindlich-
keit nicht gewährleistet werden.

Dateiformate
Acrobat-4-kompatible PDF-Dateien (PDF 1.3) oder 
EPS-Dateien, jeweils mit eingebetteten oder in Pfa-
de gewandelten Schriften. Auf JPEG-komprimierte 
Bilder in EPS-Dateien sollte verzichtet werden. Die 
Daten dürfen nicht vor-/farbsepariert sein, sondern 
müssen als Composite vorliegen.

Offene Daten
Adobe Indesign 
Quark XPress
Alle Schriften und Bilder (Fotos, Grafiken, Logos) 
müssen dem Dokument beigefügt werden.
Microsoft-Programme wie Word, Excel,  Powerpoint 
oder Publisher sind für das professionelle Erstellen 
von Druckvorlagen nicht geeignet.

Datenträger
CD-ROM/DVD-ROM, weitere auf Anfrage

Wichtiger Hinweis
Anzeigen, die als EPS-, PDF- oder TIFF-Datei bei 
uns eingehen, können nicht geändert werden. Eine 
Garantie für das Druckergebnis kann nicht gewähr-
leistet werden.



 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Schenkelberg Stiftung & Co. KGaA
I. Definitionen
1. Anzeigenauftrag im Sinne dieser AGB ist der Vertrag über die Veröffentlichung ei-
ner oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden (Auftraggeber) in einer Druck-
schrift oder einem sonstigen Medium zum Zwecke der Verbreitung.
2. Beilagenauftrag im Sinne dieser AGB ist der Vertrag über die Beilage eines oder 
mehrerer vom Werbetreibenden (Auftraggeber) zu stellenden oder aufgrund eines 
gesonderten Auftrages von dem Verlag (Auftragnehmer) zu erstellenden Beilage zu 
einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.
3. Abrufauftrag im Sinne dieser AGB ist der Auftrag über die Veröffentlichung mehre-
rer Anzeigen, wobei der Auftraggeber die einzelne Anzeige jeweils gesondert abrufen 
kann.
4. Textteilanzeigen sind solche Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text 
oder den Rand und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
II. Vertragsschluss
1. Ein Vertrag kommt dadurch zustande, dass der Auftraggeber einen entsprechen-
den Auftrag erteilt und der Verlag diesen annimmt. Die Annahme kann auch dadurch 
erfolgen, dass der Auftrag innerhalb der im Auftrag genannten Frist oder, wenn eine 
solche nicht bestimmt ist, innerhalb der nächsten drei Ausgaben der entsprechen-
den Druckschrift veröffentlicht.
2. Bestätigt der Verlag den Auftrag unter Benennung eines bestimmten Veröffentli-
chungsdatums oder einer bestimmten Veröffentlichungsfrist, so kommt der Vertrag 
entsprechend zustande, wenn nicht der Auftraggeber innerhalb von zwei Wochen, 
spätestens aber vor Druckbeginn widerspricht.
3. Ein Beilagenauftrag kommt – auch wenn der Auftragnehmer diesen bestätigt hat 
– erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und Billigung dieses Musters durch 
den Auftragnehmer und dem Herausgeber zustande. Die Billigung kann entspre-
chend Ziffer 1 durch Ausführung der Beilage erfolgen.
4. Aufträge, die bei Vermittlern, Agenturen oder Annahmestellen erteilt werden, be-
dürfen in jedem Fall der Annahme durch den Auftragnehmer selbst.
5. Ein Abrufauftrag ist – wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird – in-
nerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln. Innerhalb die-
ser oder der ausdrücklich vereinbarten Frist kann der Auftraggeber über die 
vereinbarte Anzahl hinaus zusätzliche Anzeigen abrufen.
6. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Veröffentlichung von Anzeigen oder Beilagen 
– auch nach rechtsverbindlichem Vertragsschluss – abzulehnen, wenn deren Veröf-
fentlichung wegen des Inhalts oder der Herkunft dem Auftragnehmer oder dem Her-
ausgeber des Mediums nicht zuzumuten sind. Dies gilt auch, wenn Anzeigen oder 
Beilagen gegen gesetzliche, behördliche oder postalische Vorschriften oder die gu-
ten Sitten verstoßen, insbesondere auch wenn die Gefahr von Wettbewerbs- oder 
Urheberrechtsverstößen besteht.
7. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Be-
standteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen.
8. Durch Beilagen entstehende Porto(mehr-)kosten trägt der Auftraggeber. Diese 
werden durch den Auftragnehmer gesondert in Rechnung gestellt und sind im Vor-
aus zu zahlen.
III. Abwicklung
1. Für die Aufnahme von Anzeigen oder Beilagen in bestimmte Ausgaben, be-
stimmte Nummern oder an bestimmten Stellen wird keine Gewähr geleistet, es sei 
denn, dass dies ausdrücklich zum zwingenden Bestandteil des Vertrages gemacht 
und vom Auftragnehmer bestätigt wurde.
2. Bei Rubrik-Anzeigen gewährleistet der Auftragnehmer die Veröffentlichung in der 
entsprechenden Rubrik.
3. Für die rechtzeitige und technisch verwendbare Bereitstellung des Anzeigentex-
tes, der Anzeigenvorlage oder der Beilage ist der Auftraggeber verantwortlich. Sind 
Mängel dieser Vorlagen für den Auftragnehmer erkennbar, so fordert er Ersatz an.

4. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichem Wunsch geliefert. In diesem Fall ist 
der Auftraggeber verpflichtet, den Probeabzug unverzüglich zu prüfen und etwaige 
Mängel oder Änderungswünsche mitzuteilen. Erfolgt eine Rüge oder ein Änderungs-
wunsch nicht innerhalb der mitgeteilten Frist, gilt der Probeabzug als genehmigt.
5. Ist eine Anzeigengröße nicht ausdrücklich vereinbart, so erfolgt der Abdruck in 
dem Anzeigeninhalt entsprechender, üblicher Größe.
6. Anzeigenbelege werden gemäß der Vereinbarung im Anzeigenvertrag geliefert.
7. Druckvorlagen werden nur auf Anforderung zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbe-
wahrung durch den Auftragnehmer endet drei Monate nach Ablauf des Auftrags.
8. Die Kosten für die Anfertigung der Druckunterlagen (Filme, Proofs etc.) gehen zu-
lasten des Auftraggebers. Dies gilt auch für sämtliche Kosten, die durch vom Auf-
traggeber verursachte Änderungen entstehen.
9. Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Werden sie in-
nerhalb dieser Frist nicht abgeholt, wird der Auftragnehmer sie vernichten. Ist eine 
postalische Weitersendung von Zuschriften ausdrücklich vereinbart, so werden alle 
Zuschriften – auch wenn diese per Fax, Eilbrief oder per Einschreiben eingehen – nur 
per normaler Post weitergeleitet. Der Auftragnehmer sammelt diese und leitet die 
Zuschriften einmal wöchentlich weiter. Der Auftragnehmer hat das Recht, einge-
hende Zuschriften stichprobenweise zu öffnen, um einen Missbrauch des Chiffre-
dienstes auszuschließen.
10. Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung als solche nicht erkennbar sind, werden 
von dem Auftragnehmer deutlich mit dem Hinweis „Anzeige“ gekennzeichnet.
11. Kann ein vereinbarter Termin wegen Streik, Aussperrung, sonstige Betriebsstö-
rungen oder einem sonstigen Fall höherer Gewalt nicht eingehalten werden, so ist 
der Auftrag zum nächstmöglichen Termin auszuführen; kann eine spätere Ausfüh-
rung den Zweck nicht erreichen, kann der Auftraggeber den Vertrag kündigen. Wei-
tere Rechte stehen dem Auftraggeber nicht zu. Ein Anspruch des  Auftraggebers wg. 
Verzögerungsschäden oder entgangenem Gewinn ist ausgeschlossen.
IV. Haftung
1. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, zur Verfügung gestellte Vorlagen auf Rich-
tigkeit zu prüfen. Der Auftragnehmer gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
2. Wird eine Anzeige trotz ordnungsgemäßer Vorlage fehlerhaft, unleserlich oder un-
vollständig veröffentlicht, so hat der Auftraggeber zunächst nur Anspruch auf Nach-
besserung in Form der Schaltung einer Ersatzanzeige. Weist der Auftraggeber nach, 
dass die Schaltung der Ersatzanzeige den Anzeigenzweck vereitelt, hat er Anspruch 
auf angemessene Minderung; dies gilt allerdings nur, wenn die Ersatzanzeige auch 
bei unverzüglicher Reklamation des Auftraggebers bereits den Zweck nicht mehr 
hätte erfüllen können.
3. Bei Wiederholungs- oder Abrufanzeigen hat der Auftraggeber die erschienenen 
Anzeigen zu prüfen und ggf. vor Erscheinen der nächsten Anzeige zu rügen. Kommt 
der Auftraggeber dieser Rügepflicht nicht nach, so kann er aus einem wiederholten 
Abdruck der fehlerhaften Anzeige keine Rechte herleiten.
4. Bei telefonisch oder mündlich aufgegebenen Anzeigen haftet der Auftragnehmer 
nicht für Übermittlungs- oder Verständnisfehler. Diese gehen allein zulasten des Auf-
traggebers.
5. Der Auftragnehmer haftet nicht für durch die Anzeige oder Beilage erfolgte 
Rechtsverstöße, insbesondere Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverletzungen. Wird 
der Auftragnehmer durch Dritte wegen solcher Verstöße in Anspruch genommen, so 
hat der Auftraggeber ihn von allen Ansprüchen und Kosten freizustellen. Wird der 
Auftragnehmer verpflichtet, eine Gegendarstellung oder Richtigstellung abzudru-
cken, so hat der Auftraggeber diese auf Basis der aktuellen Anzeigenpreise zu be-
zahlen.
6. Eine nicht unerhebliche Minderung der Auflage berechtigt den Auftraggeber ledig-
lich zu einer angemessenen Preisminderung. Eine Auflagenminderung ist nicht uner-
heblich, wenn sie bei einer Sollauflage von
bis zu 50 000 mehr als 20 %/50 000 bis zu 100 000 mehr als 15 %

100 000 bis zu 500 000 mehr als 10 %/500 000 und höher mehr als 5 % beträgt.
Die Sollauflage ist die vertraglich vereinbarte, mangels Vereinbarung in der gültigen 
Preisliste angegebene Auflage. Weitere Ansprüche sind grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber so recht-
zeitig vom Absinken der Auflage in Kenntnis gesetzt hat, dass dieser den 
Anzeigenauftrag zurücknehmen konnte.
7. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter werden grundsätzlich 
ausgeschlossen, dies gilt nicht
– bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachtem Schaden,
–  bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auch durch ge-

setzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers; insoweit haftet er 
nur auf den nach Art des Produkts vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelba-
ren Durchschnittsschaden,

– im Falle schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des 
Auftraggebers,
– bei arglistig verschwiegenen Mängeln und übernommener Garantie für die Be-
schaffenheit der Ware.
8. Ist der Auftraggeber Unternehmer, so hat er in entsprechender Anwendung der §§ 
377, 378 HGB die Anzeige oder Beilage unverzüglich nach Erhalt oder Veröffentli-
chung zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich zu rügen; andernfalls ist er mit 
Gewährleistungsansprüchen wegen Mängeln, die er bei einer Prüfung hätte erken-
nen können, ausgeschlossen.
V. Preise/Zahlung
1. Es gelten grundsätzlich die aus der aktuellen Preisliste ersichtlichen Preise, sofern 
nicht im Einzelfall etwas Abweichendes vereinbart wird.
2. Ist der Auftraggeber Erstkunde, oder lassen sich die Aufträge des Kunden nicht im 
Rahmen unserer Kreditwarensicherung  versichern, so hat er für den Anzeigen- oder 
Beilagenauftrag Vorauszahlung zu leisten.
3. Werden Mengenrabatte, Preisnachlässe bei Wiederholungsanzeigen oder Ähnli-
ches vereinbart und wird die vereinbarte Menge oder Anzahl aus Gründen, die der 
Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen nicht zu vertreten haben, nicht erreicht, 
so hat der Auftraggeber die der tatsächlichen Anzahl oder Menge entsprechenden 
Preise zu entrichten.
4. Soweit keine Vorauszahlung geleistet wurde, sind alle Rechnungsbeträge binnen 
zwei Wochen ab Zugang der Rechnung zu zahlen; mit Ablauf dieser Frist kommt der 
Auftraggeber ohne Mahnung in Verzug und schuldet den gesetzlichen Verzugszins.
5. Befindet sich der Auftraggeber mit einer oder mehreren Zahlungen in Verzug, so 
kann der Auftragnehmer weitere Leistungen von Vorauszahlungen abhängig ma-
chen. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber sich zwar nicht aktuell in Verzug befin-
det, er jedoch in der Vergangenheit mindestens zweimal, oder mindestens einmal 
mehr als vier Wochen in Verzug geraten ist.
6. Werbeagenturen oder Vermittler sind verpflichtet, sich bei den Preisen gegenüber 
ihren Kunden an die jeweils aktuelle Preisliste des Auftragnehmers zu halten. Die 
vom Auftragnehmer gewährte Provision darf nicht, auch nicht teilweise an den Kun-
den weitergegeben werden.
VI. Sonstiges
1. Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er im Inland keinen allge-
meinen Gerichtsstand, so ist der Sitz des Auftragnehmers Erfüllungsort und Ge-
richtsstand.
2. Es wird die Anwendung deutschen Rechts vereinbart.
3. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder wer-
den, so bleiben die übrigen Regelungen bestehen.


